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Az. LSG-HE-2013-02-28-3

Im Schiedsgerichtverfahren
- Kläger -
[...]

gegen

- Beklagte -
Kreisverband Kassel-Stadt 

wegen

    Annullierung des Zusammenschluss vom 01.01.13 der Gebiete 
KV Kassel und Landkreis Kassel

    
hat das Landesschiedsgericht Hessen, durch die Richter Ruben 
Bridgewater, Bernhard Kern und Klaus Manhenke, in dem genannten 
Verfahren einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

Der Antrag wird abgewiesen.

Begründung:

Die Ausdehnung des Zuständigkeitsgebietes des bisherigen KV-
Kassel-Stadt, vom 01.01.2013, auf den LK Kassel stellt lediglich den 
Vollzug der Urabstimmung dar und besitzt somit keine Rechtsqualität. 
Anfechtbar sind lediglich Akte mit einer Rechstwirkung, da durch den 
bloßen Vollzug von Beschlüssen in der Regel keine Rechtsverletzung 
des Klägers eintritt. Damit ist es nach Auffassung des 
Landesschiedsgerichts ausgeschlossen, dass durch den 
Zusammenschluss eine Rechtsverletzung des Klägers eingetreten sein 
könnte. 
Eine Anfechtung wäre daher nur gegen die Urabstimmung selbst, aber 
nicht gegen deren Vollzug zulässig. 
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Der Antragssteller hat das Recht binnen 14 Tage gegen die Ablehnung
vor dem Bundesschiedsgericht der Piratenpartei Deutschland 
Beschwerde einzulegen. Dieses entscheidet ohne Anhörung über die 
Gültigkeit des Beschlusses. Wird der Beschwerde stattgegeben, so 
wird das Verfahren am ursprünglichen Schiedsgericht eingeleitet.

Gezeichnet

Ruben Bridgewater (Vorsitzender Richter),

Bernhard Kern und

Klaus Manhenke


